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V 

Vorwort der Herausgeber
In der heutigen Welt mit ihren disruptiven Veränderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft sind innovative Entwicklungen im Wirtschafts- und Gesell-
schaftsrecht eine konsequente Folge dieser Befunde. Daher hat sich Band 4 
der Schriftenreihe für Recht und Wirtschaft, die seit 2022 erscheint, in die-
sem Jahr zum Ziel gesetzt, das Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht in seiner 
ganzen Bandbreite zu beleuchten.
Ob es um die Frage des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen oder um Aspekte 
des Unternehmensstrafrechts geht, um das Thema der Restrukturierung und In-
solvenz, stets haben die Autoren die neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur kritisch und umfassend beleuchtet. Andere in-
novative Entwicklungen im Gesellschaftsrecht wie die in Planung befindli-
che Gesellschaft mit gebundenem Vermögen (GgebV) wurden unter gesell-
schaftsrechtlichen und insolvenzrechtlichen Aspekten ebenso untersucht wie 
der Umfang der Treuepflichten bei der GmbH & Co. KG oder europarechtliche 
Fragestellungen bei Gesellschafterdarlehen. Ein anderer relevanter Aspekt – 
die Auswirkungen von Compliance-Verstößen auf M&A-Transaktionen – ist 
Gegenstand eines weiteren Beitrags. Überdies wurden neuere Entwicklungen 
im Recht der Aktiengesellschaften in Gestalt der neuen Krypto-Wertpapiere 
nach dem eWpG im Rahmen eines Beitrags zu diesem Werk untersucht.
An dem vorliegenden Werk haben nicht nur renommierte Autorinnen und 
Autoren des KcW KompetenzCentrums für Wirtschaftsrecht der FOM Hoch-
schule für Oekonomie und Management gGmbH mitgewirkt. Es konnten 
auch Autoren von weiteren renommierten Hochschulen wie der Universität 
zu Köln, der Hochschule Köln oder der Hochschule für Finanzwirtschaft 
und Management Bonn gewonnen werden, die den vorliegenden Band mit 
ihren Ideen bereichert haben. Ein Beitrag von Autoren einer renommierten 
deutschen Wirtschaftskanzlei rundet das Bild ab und sorgt für eine ausgewo-
gene Mischung zwischen Wissenschaft und Praxis, zumal die zahlreichen 
Autoren neben ihrer Hochschultätigkeit regelmäßig beratend agieren.
Die Herausgeber erhoffen sich, durch die Beschäftigung mit dieser Thema-
tik nützliche Denkanstöße in diesem Bereich geben zu können und damit 
einen Beitrag zur Rechtsfortbildung leisten zu können.
Die Herausgeber danken ihren engagierten Autoren sowie dem Verlag für 
die zügige Umsetzung des vorliegenden Werkes. Sie freuen sich über Rück-
meldungen aus dem Kreis der Leser und stehen zur Diskussion und Vertie-
fung der Themen gerne zur Verfügung.
Mannheim/Essen, im November 2025
Die Herausgeber
Hans-Jörg Fischer Jens M. Schmittmann
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Abstract
Aufgrund der aktuellen globalen Herausforderungen war das Bedürfnis nach 
einer nachhaltigen Gesellschaftsform, der Gesellschaft mit gebundenem 
Vermögen (GmbH mGebV), entstanden. Nach ersten Gesetzesentwürfen 
2020 stellt sich nunmehr nach fünf Jahren die Frage, ob und inwieweit mit 
einer Umsetzung dieser Pläne in der näheren Zukunft zu rechnen ist. Die 
Ampel-Koalition hatte in Ihrem Koalitionsvertrag vom 7.12.2021 dieses 
Thema ausdrücklich aufgenommen,1 zu einer Umsetzung kam es nach dem 
vorzeitigen Scheitern der Ampel-Koalition indes nicht. Zwar sieht auch der 
Koalitionsvertrag vom 5.5.2025 der neuen Bundesregierung die Schaffung 
einer neuen, eigenständigen Rechtsform „Gesellschaft mit gebundenem Ver-
mögen“ vor.2 Offen bleibt aufgrund der fehlenden Konkretheit dieser Ziele, 
ob und wann mit einer ernsthaften Umsetzung zu rechnen ist.

1  https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173ee-
f9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1, S. 24/25, ab-
gerufen am 7.7.2025.

2  https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/koalitionsvertrag-2025-2340970, 
S. 64, abgerufen am 6.7.2025.
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A.  Wirtschaftliche Nachhaltigkeit als Grund für eine neue 
Gesellschaftsform3

Die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung4 „SDG – Sustainable 
Development Goals“, hatte 2015 insgesamt 17 Nachhaltigkeitsziele formu-
liert. Neben der ökologischen und sozialen Dimension zählt hierzu auch die 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit, die in den SDG insbesondere ihren Nieder-
schlag in Ziel 8: gute Arbeitsplätze und wirtschaftliches Wachstum, findet. 
Daher schlägt sich wirtschaftliche Nachhaltigkeit auch in deutschen Geset-
zen nieder, so im Steuerrecht, hier auch mit einem Lenkungszweck hinsicht-
lich des Umweltschutzes.5 Die Umsetzung von SDG 8 lässt sich aber auch 
in Normen des Unternehmenssteuerrechts einschließlich Fragen der steuer-
lichen Gestaltung feststellen.6

Die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ist aber nicht nur an Regierungen adres-
siert, sondern auch an Unternehmen, sodass sich die Frage nach der Um-
setzung der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit in die Gestaltung eines Unter-
nehmens in Verantwortungseigentum stellt. Tatsächlich kommt hier den 
Unternehmen in Zeiten tendenziell schwindender einzelstaatlicher Gover-
nance in globalisierten Wirtschaftssystemen eine wichtige Rolle bei der 
Umsetzung der UN-SDG zu, sie sind somit wichtige Akteure.7

Die Notwendigkeit einer solchen Umsetzung in den Unternehmen ist evi-
dent, denn die Grenzen der klassischen „Shareholder Governance“ sind 
offenkundig geworden: Diese ist insbesondere durch kurzfristige ökonomi-
sche Erfolgsziele geprägt. Auf diese Weise könnte eine nachhaltige Unter-
nehmensführung durch Asset Lock und Unternehmensnachfolge erreicht 
werden.8

Dies ist insbesondere deshalb erforderlich, da die bereits bestehenden Al-
ternativen, die gGmbH sowie Stiftungen, jeweils eine Vermögensbindung 
nicht in der gewünschten nachhaltigen Dimension sicherstellen können. 

3  Dieser Beitrag ist eine Aktualisierung und Erweiterung des Beitrags des Autors in: Fi-
scher/Amort (Hrsg.), Nachhaltigkeit und Recht, Schriftenreihe für Recht und Wirtschaft, 
Bd. 1, Kap. 2, S. 25 ff.

4  Hierzu im Überblick: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., https://
nachhaltig-entwickeln.dgvn.de/agenda-2030/ziele-fuer-nachhaltige-entwicklung/, ab-
gerufen am 12.8.2025.

5  Vgl. Hey, Veranstaltung des Instituts für Finanzen und Steuern der Universität Köln, 
Sustainability und Steuerrecht – was bedeutet Nachhaltigkeit für das Steuerrecht?, vom 
23.3.2021, https://www.youtube.com/watch?v=bLEwzxm97Ek&t=556s, abgerufen am 
12.8.2025. 

6  Fischer, in: Neitz/Rademacher-Gottwald, Untersuchungen zur Nachhaltigkeit im Rech-
nungswesen und Steuerrecht, S. 43, 44. 

7  Fischer/Fischer, BB 2020, 2122, 2123. 
8  Fischer, in: Fischer/Amort, Nachhaltigkeit und Recht, Kap. 2, S. 25, 27.
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Insbesondere eine wertige Unternehmensnachfolge für eine Fähigkeiten- 
und Wertefamilie unter Abkoppelung der Nachfolge nach rein genetischen 
Gesichtspunkten auf der einen Seite und einer engen Vermögensbindung 
der Gewinne zur Gesellschaft, also einer Abkehr von einer jederzeitigen 
Gewinnausschüttung einer freien Veräußerung der Anteile auf der anderen 
Seite.
Eine praktische Umsetzung dieser nachhaltigen Vorgehensweise bei der Ge-
staltung von Unternehmen betreibt seit 2019 die Stiftung Verantwortungs-
eigentum unter Mitwirkung von Unternehmen wie Alnatura, Weleda oder 
Globus, die die Weiterentwicklung einer „Gesellschaft in Verantwortungs-
eigentum“ im Fokus hatten.9

Hieraus entwickelte sich im Bereich der Kapitalgesellschaften eine Ini-
tiative zur Schaffung einer Gesellschaftsform mit „nachhaltigem“ Hinter-
grund – die sog. GmbH im Verantwortungseigentum („VE-GmbH“). Ein 
entsprechender Gesetzesentwurf,10 der 2021 überarbeitet wurde, wurde vom 
Gesetzgeber jedoch bisher nicht umgesetzt.
Gerade hinsichtlich der Frage der freien Übertragbarkeit von Anteilen an 
Unternehmen besteht Handlungsbedarf, denn aufgrund der hohen Fungibili-
tät der Anteile an Kapitalgesellschaften und der Probleme, einen Unterneh-
mensnachfolger zu finden, ist ein Unternehmensverkauf in vielen Fällen die 
einzige Alternative mit der Folge, dass es zu einem immer stärkeren „Aus-
verkauf“ von mittelständischen Unternehmen an größere Unternehmen ge-
kommen ist. Dabei können nicht nur mittelständische Strukturen, sondern 
auch Arbeitsplätze verloren gehen.
Aufgegriffen wurde die Notwendigkeit der Schaffung einer solchen neu-
en Rechtsform durch die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag vom 
7.12.2021. Hier bekannte sich die Ampel-Koalition ausdrücklich dazu, 
dass sie für Unternehmen mit gebundenem Vermögen eine neue geeignete 
Rechtsgrundlage schaffen wolle, die Steuersparkonstruktionen ausschlie-
ße.11

Interessant ist hierbei der explizite Ausschluss von steueroptimierenden Ele-
menten im Koalitionsvertrag der Ampel-Koalition, obwohl der zweite, über-
arbeitete Gesetzesentwurf vom Februar 2021 eine analoge Heranziehung 
der Regelungen zur Bewertung von gemeinnützigen Kapitalgesellschaften 

 9  https://www.die-stiftung.de/nachrichten-service/kurzmeldungen/stiftung-trifft-verant-
wortung-85679/, abgerufen am 12.8.2025.

10  Fischer/Fischer, BB 2020, 2122, 2024. 
11  Koalitionsvertrag vom 7.12.2021, https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koali-

tionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf, S. 25, abgerufen am 6.7.2025. 
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als sachgerecht ansah.12 Nach Ende der Ampelkoalition und Formung der 
neuen Bundesregierung nahm diese wiederum in ihrem Koalitionsvertrag 
vom 5.5.2025 das Ziel auf, eine neue, eigenständige Rechtsform einer Ge-
sellschaft mit gebundenem Vermögen schaffen zu wollen.13

B.  Nachhaltigkeitsdefizite insbesondere bei der GmbH
Die Regelung des § 29 GmbHG stellt mit Ihrem Recht des Anteilseigners 
auf Gewinnausschüttung das Recht des Gesellschafters sicher, am wirt-
schaftlichen Erfolg der Gesellschaft partizipieren zu können. Gleichzeitig 
entziehen Gewinnausschüttungen auch der Gesellschaft zur Aufrechterhal-
tung des Betriebs notwendige liquide Mittel. Allerdings haben die Rechte 
und Interessen des Gesellschafters an einer wirtschaftlichen Verwertung 
Vorrang, begrenzt lediglich durch die Unzulässigkeit sog. existenzvernich-
tender Eingriffe, die ggf. zu einer Gesellschafterhaftung führen könnten.14 
Der Gesellschafter kann somit seiner Gesellschaft nach eigenem Ermessen 
liquide Mittel entziehen oder belassen.
Demgegenüber steht der Gedanke des Asset Lock. Dies bedeutet, dass Ge-
winne der Gesellschaft nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden 
können, sondern in der Gesellschaft verbleiben und folglich nurmehr dem 
Betrieb der Gesellschaft selbst dienen.
Anteile an Kapitalgesellschaften werden wie alle anderen Sachen und Rech-
te gem. § 1922 ff. BGB im Rahmen der Universalsukzession an die Erben 
der Gesellschafter übertragen, insbesondere Kinder und Ehegatten. Weder 
die Eignung der Erben noch ihr Wille zur Unternehmensfortführung finden 
dabei Berücksichtigung. Auf die negativen Effekte einer Veräußerung man-
gels geeigneter Erben an andere Unternehmen wurde bereits hingewiesen. 
Die erbrechtlichen Regelungen greifen somit nicht, wenn eine Übertragung 
an einen Mitarbeiter sinnvoll wäre, der zwar nicht Verwandter oder Gesell-
schafter ist, aufgrund dessen Qualifikation aber ein optimaler Nachfolger 
wäre. In der Unternehmenspraxis wurde hierfür der Begriff der Werte- und 
Fähigkeitsfamilie geprägt.15

12  Vgl. Entwurf GmbH-gebV, https://sb233ef63f4300294.jimcontent.com/download/
version/1649065627/module/9329600676/name/%20Gesetzentwurf%20GmbH-
gebV%20mit%20Erl%C3%A4uterungen%2020210215%20final.pdf, abgerufen 
am 12.8.2025, S. 125; vgl. insbes. den gleichlautenden Ländererlass vom 9.10.2013, 
BStBl. 2013 I, S. 1362, bestätigend hierzu Karst/Müller-Gschlößl, NJOZ 2021, 961, 
962. 

13  https://www.koalitionsvertrag2025.de/, a. a. O. (Fn. 2).
14  Vgl. BGH, Urt. v. 16.7.2007 – II ZR 3/04 „Trihotel“, NJW 2007, S. 2689. 
15  So die Stellungnahme der Stiftung Verantwortungseigentum vom 30.6.2021 zum modi-

fizierten Gesetzesentwurf vom Februar 2021, S. 9, https://stiftung-verantwortungsei-
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Weiterhin bedeutet die freie Übertragbarkeit der Anteile gem. § 15 GmbHG 
auch, dass eine GmbH wie jedes andere Wirtschaftsgut frei verkäuflich und 
übertragbar ist. Dies ist in Praxis jedoch auch Ursache des bereits erwähnten 
„Ausverkaufs“ von Gesellschaften, eine wenig wünschenswerte Tendenz zu 
einer Zentralisierung und Monopolisierung von Unternehmen.
Die Grundrechte des Art. 2 GG, Art. 12 GG und insbesondere die Eigen-
tumsgarantie des 14 GG stellen zwar die Rechte auf Gewinnausschüttung 
und freie Verkäuflichkeit der Anteile sicher, verbieten es jedoch nicht, nach-
haltigere Gestaltungen bei Bindung und Übertragbarkeit der Gesellschafts-
anteile zu wählen. Mangels einer nachhaltigen Gesellschaftsform ist dies 
nach derzeitiger Rechtslage nur durch komplizierte Strukturen zu erreichen. 
Daher erscheint es wünschenswert, eine entsprechende gesetzliche Rege-
lung hinsichtlich eines sog. „Shareholder-Lock“ zu schaffen, bei dem der 
Kreis der Gesellschafter auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt 
werden kann, insbesondere auf natürliche Personen und andere Gesellschaf-
ten mit gebundenem Vermögen, sodass die häufig als Erwerber auftretenden 
Kapitalgesellschaften ausgeschlossen wären.

C.  Bisherige Konstrukte zur Sicherstellung von 
Nachhaltigkeit16

I.  Veto-Anteils-Modell
Den in der Praxis entwickelten Modellen war in der Regel gemeinsam, dass 
mehr oder weniger intensiv eine oder mehrere Stiftungen eingebunden wur-
den. Beim Veto-Anteils-Modell konnte dies eine Stiftung unter Kontrolle der 
Inhaber des Unternehmens, aber auch eine Stiftung eines externen Dienst-
leisters sein. Diese Stiftung hält 1 % der Stimmrechte am Unternehmen. Bei 
dieser Konstruktion enthält der Gesellschaftsvertrag eine Regelung, nach 
der die Anteilsabtretung der Zustimmung sämtlicher Gesellschafter bedarf 
oder die Stiftung ein „Veto“-Recht bei Anteilsübertragungen erhält.17

Die Anteile der Gesellschaft werden von zwei verschiedenen Interessen-
gruppen gehalten. Anteile mit einem satzungsmäßig geregelten Stimm-
rechtsausschluss, die somit nur Dividendenrechte beinhalten, können von 
Investoren, Mitarbeitern oder gemeinnützigen Unternehmen oder Institutio-
nen gehalten werden. Anteile mit Mehrstimmrechten und einem Ausschluss 
von Gewinnbezugsrechten werden von den Gründern, Inhabern oder Mit-
gliedern der Wertefamilie gehalten und können auch nur an diese übertragen 
werden. Die hierfür erforderliche Flexibilität bei der Gestaltung der Satzung 

gentum.de/fileadmin/user_upload/sve_presskit_300621.pdf, abgerufen am 12.8.2025.
16  Nach Fischer, in: Fischer/Amort, Nachhaltigkeit und Recht, Kap. 2, S. 31–33.
17  Auch „Veto-Share“-Modell genannt, vgl. Sanders, NZG 2021, 1573, 1575. 
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bietet bei Kapitalgesellschaften nur die GmbH, bei der Aktiengesellschaft 
steht der Grundsatz der Satzungsstrenge gem. § 23 Abs. 5 AktG sowie das 
Verbot der Mehrstimmrechte gem. § 12 Abs. 2 AktG der Gestaltungsfreiheit 
entgegen.18

Damit wird sichergestellt, dass trotz erforderlicher Investments Dritter die 
Entscheidungsgewalt im Unternehmen stets im Kreis der „Wertefamilie“ 
bleibt. Ein „Ausverkauf“ ist damit nicht möglich. Ein Investor kann Rendi-
te erhalten, jedoch keine Mitbestimmung. Beispiele in Deutschland für das 
Veto-Anteilsmodell sind Ecosia (ökologische Suchmaschine) und Waschbär 
(Versandhandel für Ökoprodukte).19

II.  Einzelstiftungsmodell
Ein anderes in der Praxis verwendetes Modell ist das Einzelstiftungsmodell, 
bei dem eine Stiftung sämtliche Anteile des Unternehmens hält, jedoch zwei 
verschiedene Gremien die Anteile kontrollieren. Nach der Umschreibung 
der Purpose-Stiftung „können die Stiftungsratsmitglieder Leiter des Unter-
nehmens sein oder Funktionen ähnlich wie die von Aufsichtsratsmitglie-
dern einnehmen“.20 Im Einzelnen würde ein Gremium die stimmrechtslosen 
Anteile kontrollieren („gemeinnütziger Stiftungsrat“), während das andere 
Gremium die Kontrolle über die Anteile mit Stimmrechten sowie über den 
Ausschluss des Gewinnbezugsrechts ausübt („Unternehmensrat“).21 Diese 
Aufsplittung verhindere einen Konflikt zwischen gemeinnützigen und ge-
schäftlichen Interessen des Unternehmens und sichere neben der Ausfüh-
rung gemeinnütziger Tätigkeiten den unternehmerischen Zweck und Erhalt 
des Unternehmens.22 Beispiele für das Einzelstiftungsmodell in Deutschland 
sind die Unternehmen dm-drogerie markt, das Optikunternehmen Carl Zeiss 
und Dr. Hauschka/Wala (Kosmetik/Heilmittel).23

18  Fischer/Fischer, BB 2020, 2122, 2124. 
19  Verantwortungseigentum – Unternehmenseigentum für das 21. Jahrhundert, Purpo-

se-Stiftung gGmbH (Hrsg.), 2017, S. 16, https://purpose-economy.org/content/uploads/
purpose_book_de.pdf, abgerufen am 12.8.2025. 

20  Verantwortungseigentum – Unternehmenseigentum für das 21. Jahrhundert, Purpo-
se-Stiftung gGmbH (Hrsg.), Hamburg, 2017, a. a. O., S. 18.

21  Karst/Müller-Gschlößl, NJOZ 2021, 961, 962; Fischer/Fischer, BB 2020, 2122, 2124. 
22  Verantwortungseigentum – Unternehmenseigentum für das 21. Jahrhundert, Purpo-

se-Stiftung gGmbH (Hrsg.), 2017, a. a. O., S. 18.
23  Verantwortungseigentum – Unternehmenseigentum für das 21. Jahrhundert, Purpo-

se-Stiftung gGmbH (Hrsg.), 2017, S. 18, abgerufen am 18.7.2025. 
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III.  Doppelstiftungsmodell
Ein weiteres alternatives Gestaltungsmodell war bisher das Doppelstiftungs-
modell. Hier erfolgte eine Konstruktion unter Zuhilfenahme von u. U. zwei 
Stiftungen. Eine Stiftung war Gesellschafterin der stimmrechtslosen Anteile 
mit Dividendenbezugsrechten. Weitere Anteile mit Mehrstimmrechten und 
Ausschluss des Gewinnbezugsrechts werden von einem Treuhänder gehalten 
(„Doppelstiftungsmodell“). Die Eigentümerstruktur sieht somit eine strikte 
Trennung von Stimm- und Gewinnbezugsrechten vor, indem sie die Anteile 
zwei separaten Rechtstragenden zuweist: Die Anteile mit Dividendenrech-
ten werden meist einer gemeinnützigen Stiftung, einer gGmbH oder einem 
Verein gespendet oder verkauft, während die andere Kategorie von Antei-
len mit Stimmrechten, aber ohne Gewinnrechte von Treuhandeigentümern 
gehalten wird.24 Der Treuhandeigentümer konnte eine Stiftung, ein Verein 
oder eine KG sein.25 Die entsprechende Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag 
des Treuhänders stellte sicher, dass die Stimmrechte bei der „Wertefamilie“ 
verortet bleiben.26 Unternehmen, die in der Struktur des Doppelstiftungsmo-
dells getragen werden, sind Robert Bosch, Elobau (Elektromaschinenbau) 
und MAHLE (Automobilzulieferer).27

D.  Der erste Gesetzesentwurf von 2020: GmbH in 
Verantwortungseigentum28

I.  Allgemeines
Eine Gruppe von Professoren erarbeitete einen Gesetzesentwurf für die 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Verantwortungseigentum (VE-
GmbH), der am 12.6.2020 veröffentlicht wurde.29 Dieser Entwurf enthält 
auch Vorschläge für eine entsprechende Anpassung des ErbStG und des 
KStG.

24  Verantwortungseigentum – Unternehmenseigentum für das 21. Jahrhundert, Purpo-
se-Stiftung gGmbH (Hrsg.), 2017, S. 19.

25  Z. B. bei Bosch, vgl. Sanders, NZG 2021, 1573, 1575. 
26  Fischer/Fischer, BB 2020, 2122, 2124. 
27  Verantwortungseigentum – Unternehmenseigentum für das 21. Jahrhundert, Purpo-

se-Stiftung gGmbH (Hrsg.), 2017, S. 19.
28  Ausführlich hierzu: Fischer, in: Fischer/Amort, Nachhaltigkeit und Recht, Kap. 2, 

S. 33 ff.
29  Die ProfessorInnen Anne Sanders, Barbara Dauner-Lieb, Simon Kempny, Florian 

Möslein, Rüdiger Veil, Arne von Freeden, vgl. https://www.gesellschaft-in-verant-
wortungseigentum.de/der-gesetzesentwurf/, https://sb233ef63f4300294.jimcontent.
com/download/version/1649065627/module/9329601276/name/Gesetzesentwurf%20
f%C3%BCr%20Gesellschaft%20mbH%20in%20Verantwortungseigentum%20
17062020.pdf, abgerufen am 12.8.2025; der Entwurf wird nachfolgend als „Entwurf 
VE-GmbH“ bezeichnet.
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Die dauerhafte Bindung von Unternehmensgewinnen und Gesellschaftska-
pital (Asset Lock) einerseits und die Möglichkeit der Übergabe der Unter-
nehmensverantwortung an eine Fähigkeiten- und Wertefamilie andererseits 
werden als prägende Grundsätze des Gesetzesentwurf angesehen.30 Der Ent-
wurf verortet die gesetzliche Neuregelung systematisch in das GmbHG hin-
ter die Regelungen zur Liquidation und Nichtigkeit der GmbH als §§ 77a ff. 
GmbHG, in der Folge als Entwurf VE-GmbH bezeichnet.

II.  Gründung, Firmierung, geeignete Gesellschafter
§ 77a Abs. 1 Entwurf VE-GmbH sah eine zwingende Firmierung vor, die den 
besonderen Charakter der Gesellschaft deutlich macht. Als gesetzliches Vor-
bild wird die Bezeichnung „in Verantwortungseigentum“ genannt, dies ist 
jedoch nicht abschließend.
Absatz 2 stellte klar, dass eine VE-GmbH nicht nur durch originäre Grün-
dung, sondern auch durch Satzungsänderung einer „gewöhnlichen“ GmbH 
geschaffen werden kann. Eine einmal geschaffene Vermögensbindung solle 
unumkehrbar sein. Damit wurde eine Rechtsgestaltung durch eine Satzungs-
änderung zurück in die „normale“ GmbH verhindert.
Der Kreis der möglichen Gesellschafter wurde in § 77a Abs. 3 Entwurf 
VE-GmbH abschließend geregelt. Demnach waren nur natürliche Perso-
nen, „eine andere Gesellschaft in Verantwortungseigentum oder ein ande-
rer Rechtsträger mit in gleicher Weise dauerhaft gebundenem Vermögen“ 
gesetzlich geeignet.31 Letzteres bezog sich auf Stiftungen sowie auf aus-
ländische Rechtsformen, die eine ähnliche Vermögensbindung wie die VE-
GmbH haben.32 Nicht in den Erläuterungen genannt, aber wohl auch von 
§ 77a Abs. 3 Entwurf VE-GmbH erfasst, waren auch andere noch zu schaf-
fende Rechtsformen deutschen Rechts mit einer Vermögensbindung, z. B. 
auf der Grundlage der eingetragenen Genossenschaft.
Ferner war vorgesehen, dass der Kreis der möglichen Gesellschafter durch 
Satzungsregelung auf Personengesellschaften, deren Gesellschafter aus-
schließlich natürliche Personen sind, erweitert werden kann. Eine GmbH & 
Co. KG konnte somit auch durch Satzungsregelung kein Gesellschafter wer-
den.

III.  Übertragung unter Lebenden und durch Erbfolge
Die Sicherstellung eines Asset Lock war in § 77b Entwurf VE-GmbH gere-
gelt. Hiermit sollte eine Übertragbarkeit so eingeschränkt sein, dass Anteile 

30  Entwurf VE-GmbH, Leitgedanken, S. 10. 
31  Entwurf VE-GmbH, § 77a Abs. 3.
32  Entwurf VE-GmbH, Erläuterungen, S. 26.
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an einer GmbH nicht frei verkäuflich sind und somit die Gesellschaft immer 
in den Händen der Unternehmer- und Wertefamilie bleibt.33

Demzufolge war nach § 77b Abs. 2 Entwurf VE-GmbH eine Abtretung der 
Anteile nur möglich an andere Gesellschafter, an Nichtgesellschafter, bei 
denen es sich um natürliche Personen oder Gesellschaften mit Vermögen im 
Verantwortungseigentum handeln muss, oder an die Gesellschaft selbst als 
eigene Anteile, Letzteres jedoch unter der Voraussetzung, dass es noch einen 
weiteren Gesellschafter gibt. Ein Erwerb eigener Anteile ist nur bei Vorlie-
gen eines weiteren Gesellschafters möglich, da ansonsten die Entstehung 
einer „Keinpersonengesellschaft“ möglich wäre.34

Zusätzlich war vorgesehen, dass die Veräußerung der Anteile einer gesetz-
lich normierten Vinkulierung unterliegt, bei der es sich allerdings um eine 
dispositive Regelung handeln sollte.35

Gem. § 77b Abs. 3 Entwurf VE-GmbH waren die Anteile der VE-GmbH 
zwar frei vererblich, allerdings unter dem Vorbehalt der Zustimmung der 
Gesellschafter innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit Kenntnis vom 
Erbfall. Durch den Gesellschaftsvertrag konnte gem. § 77b Abs. 4 Entwurf 
VE-GmbH die freie Vererblichkeit ausgeschlossen werden, sodass dieser 
Anteil von der Gesellschaft als eigener Anteil erworben wird und der ent-
sprechende Erbe für den Verlust der Anteile zu entschädigen war, allerdings 
gem. § 77i GmbH nur in Höhe der Einlage.
Im Falle des Versterbens des letzten Gesellschafters sah die Neuregelung 
vor, dass Erben, die nicht gem. § 77a Abs. 3 Entwurf VE-GmbH qualifiziert 
sind, nur an Personen oder Gesellschaften übertragen, die die Voraussetzun-
gen des § 77a Abs. 3 Entwurf VE-GmbH erfüllen. Erfolgte dies nicht, haben 
die Erben gem. § 77b Abs. 3 Satz 8 Entwurf VE-GmbH die Gesellschaft bin-
nen sechs Monaten – wohl nach Kenntnis vom Erbfall – aufzulösen.
Bemerkenswert an dieser Regelung ist, dass sie die Testierfreiheit des Ge-
sellschafters einschränkt. Zwar ist durch Art. 14 Abs. 1 GG die Testierfrei-
heit des Erblassers geschützt, jedoch ebenso das Verwandtenerbrecht.36 
Doch genauso wie ein Erblasser sein in der Testierfreiheit verankertes Recht 
auf Enterbung eines Verwandten ausüben kann,37 so kann er seine Testier-
freiheit auch durch Erwerb von Anteilen an einer VE-GmbH in dem Wissen, 
dass entsprechende Regelung ein Erbrecht eines nicht geeigneten Verwand-
ten ausschließt, ausgestalten. Mit der Erbrechtsgarantie des § 14 Abs. 1 GG 
dürfte diese Regel mithin vereinbar sein.

33  Entwurf VE-GmbH, S. 12; a. a. O., Erläuterungen, S. 30.
34  Entwurf VE-GmbH, Erläuterungen, S. 30.
35  Entwurf VE-GmbH, a. a. O.
36  Papier, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 14 Rn. 301. 
37  So Papier, in: Maunz/Dürig, a. a. O., Rn. 302. 
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